
Hygieneregeln und Hinweise für Kunden des 
Tennisparks „First Service“ 

unter Berücksichtigung von Corona-Schutzmaßnahmen 
 
 
Buchungen: 

• Buchungen für Spielstunden im Tennispark „First Service“ sind möglichst 
ONLINE oder per Telefon vorzunehmen. In jedem Fall werden vom Kunden als 
Voraussetzung für eine Platzbuchung die Adresse, Telefon und die E-Mail-
Adresse registriert. Die Mitspieler werden am Spieltag am Counter ebenfalls 
mit Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse registriert. 

• Personen mit erhöhter Körpertemperatur, Husten oder sonstigen 
Erkältungssymptomen dürfen den Tennispark „First Service“ nicht betreten 
bzw. werden gebeten zu Hause zu bleiben 

 
Allgemeines: 
 

• In verschiedenen Bereichen des Tennisparks stehen ausreichend 
Desinfektionsbehältnisse und auch Papierkörbe bereit. 

• In den Toiletten befinden sich an jedem Waschbecken Seifenspender und es 
gibt Handtuchspender für Papierhandtücher.  

• Die Toilettenräume dürfen jeweils von maximal 2 Personen gleichzeitig 
genutzt werden. 

• Alle notwendigen Artikel (Desinfektionsmittel, Flüssigseife, Papierhandtücher, 
Einmalhandschuhe etc.) stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung, 
werden nachgefüllt. 

• Das Tragen des Mund-/Nase-Schutzes ist im gesamten Objekt Pflicht, 
ausgenommen davon sind nur die Spielfelder und das Bistro. 

• Das Spielen ohne Mund-/Nase-Schutz ist erlaubt. 

• Der Mindestpersonenabstand von 1,50 Meter ist jederzeit auf der Anlage 
und insbesondere beim Spielen einzuhalten. 

• In den einzelnen Bereichen stehen Regale für die Ablage der Schuhe zur 
Verfügung. 

 
Umkleidekabinen inkl. Duschen: 
 

• Die Umkleidekabinen und Duschen können unter Einhaltung der 
Abstandsregeln genutzt werden.  Dabei ist allerdings nur eine beschränkte 
Anzahl von Duschen und Umkleideschränken nutzbar. 
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Eingangsbereich und Allgemeines: 
 

• Potentielle Kunden dürfen nur einzeln den Tennispark betreten und müssen 
sich direkt am Counter registrieren lassen bzw. Ihre gebuchte Stunde zahlen. 

• Nach Beendigung der gebuchten Aktivität haben sich die jeweiligen Kunden 
beim Counterpersonal zu melden, damit ein Überblick bleibt, wer derzeit noch 
im Tennispark ist. Dies geschieht ebenfalls unter Beachtung der Abstands-
regeln über den dafür vorgesehenen Ein- und Ausgangsbereich. 

• Ein vorheriges Betreten der entsprechenden Sporthalle ist erst zu Beginn der 
Spielstunde möglich und nachdem evtl. vorher spielende Kunden die Halle 
verlassen haben. 

• Ein Verweilen im Tennispark nach der sportlichen Betätigung ist in der Regel 
nicht gewünscht. Wenn doch, dann nur unter Einhaltung des 
Mindestabstandes. Ein Verweilen im Bistro ist möglich. Auch hier sind die 
geltenden Regeln für Gaststätten in Sachsen-Anhalt zu beachten. 

 
Tennis (Indoor) 
 

• Auf den Tennisfeldern sind die Abstandsregeln einzuhalten. Darüber hinaus 
gilt die Benutzungsordnung des Tennisparks, insbesondere auch was die 
maximale Anzahl der Spieler pro Platz anbelangt.  

• Hinweisregeln auf dem Feld beachten (Abziehen etc.) 

• Eventuelle Tennisschulen sind eigenständig dafür zuständig, die für sie 
geltenden Regeln einzuhalten. Darüber werden diese am Counter durch das 
Personal des Tennisparks noch einmal hingewiesen. Pro Spielstunde einer 
Tennisschule dürfen maximal 4 Spieler und der Tennislehrer auf dem Platz 
sein.  

• Neben jedem Spielfeld stehen Bänke zur Verfügung, wo die aktiven Spieler 
ihre persönlichen Sachen ablegen können. 

 
Badminton (Indoor): 
 

• Auf den Badmintonfeldern sind die Abstandsregeln einzuhalten. Darüber 
hinaus gilt die Benutzungsordnung des Tennisparks, insbesondere auch was 
die maximale Anzahl der Spieler pro Platz anbelangt.  

• Neben jedem Spielfeld stehen Bänke zur Verfügung, wo die aktiven Spieler 
ihre persönlichen Sachen ablegen können. 

 
Squash/Tischtennis (Indoor): 
 

• In den Squashcourts sind die Abstandsregeln einzuhalten. Darüber hinaus gilt 
die Benutzungsordnung des Tennisparks, insbesondere auch was die 
maximale Anzahl der Spieler pro Platz anbelangt.  

• Vor jedem Court stehen Bänke zur Verfügung, wo die aktiven Spieler ihre 
persönlichen Sachen ablegen können. 
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Tennis (Outdoor): 
 

• Auf dem Outdoorplatz sind die Abstandsregeln einzuhalten. Darüber hinaus 
gilt die Benutzungsordnung des Tennisparks, insbesondere auch was die 
maximale Anzahl der Spieler pro Platz anbelangt.  

• Der Schlüssel für die Tür zum Outdoorplatz befindet sich im Empfangsbereich. 
Wenn ein Kunde den Außenplatz gebucht hat, wird Ihn der Mitarbeiter mit 
dem nötigen Mindestabstand zum Außenplatz begleiten und die Tür öffnen. 
Den Schlüssel nimmt der Mitarbeiter wieder mit. Nach Beendigung des Spiels 
meldet sich der Kunde wieder im Empfangsbereich und gibt bekannt, dass er 
sein Tennisspiel beendet hat. Der Mitarbeiter verschließt daraufhin wieder die 
Tür zum Outdoorplatz. 

• Neben dem Spielfeld stehen Bänke zur Verfügung, wo die aktiven Spieler ihre 
persönlichen Sachen ablegen können. 

 
Fußball (Outdoor): 

• Auf dem Outdoorplatz sind die Abstandsregeln einzuhalten. Darüber hinaus 
gilt die Benutzungsordnung des Tennisparks, insbesondere auch was die 
maximale Anzahl der Spieler pro Platz anbelangt.  

• Pro Spielhälfte dürfen maximal 5 Spieler kontaktlos aktiv sein. 

• Vereinzelte Trainingsformen sind somit möglich, z.B. Torschusstraining, 
Fußballtennis etc.. 

• Neben jedem Spielfeld stehen Bänke zur Verfügung, wo die aktiven Spieler 
ihre persönlichen Sachen ablegen können. 

• Der Schlüssel für diese Tür befindet sich im Empfangsbereich. Wenn ein 
Kunde den Fußballplatz gebucht hat, wird Ihn der Mitarbeiter mit dem 
nötigen Mindestabstand zum Sportplatz begleiten und die Tür öffnen. Den 
Schlüssel nimmt der Mitarbeiter wieder mit. Nach Beendigung des Spiels 
meldet sich der Kunde wieder im Empfangsbereich und gibt bekannt, dass er 
sein Fußballspiel beendet hat. Der Mitarbeiter verschließt daraufhin wieder 
die Tür zum Sportplatz. 

 
Sauna: 
 

• Die Sauna bleibt bis auf Widerruf geschlossen 
 
Bistro: 
 

• Das Bistro ist geöffnet. Die Platzmöglichkeiten sind eingeschränkt.  

• Die entsprechenden Vorschriften für den Gaststättenbetrieb müssen 
eingehalten werden. 


